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6. Nach Beschlußfassung über den Staatshaus
haltsplan, den Kreditplan und den Valutaplan 
übergibt der Minister der Finanzen den Lei
tern der zentralen Staats- und Wirtschafts
organe sowie den Vorsitzenden'der Räte der 
Bezirke die sich hieraus für ihren Verantwor
tungsbereich ergebenden staatlichen Auf
gaben.

7. Das Ministerium der Finanzen arbeitet in 
Übereinstimmung mit der Methodik für die 
Aufstellung des Volkswirtschaftsplanes die 
methodischen Grundsätze der Planung des 
Staatshaushaltes, der Kredite und der Valuten 
aus, die bei der Ausarbeitung der speziellen 
planmethodischen Bestimmungen durch die 
zentralen Staatsorgane und Wirtschaftsorgane 
für ihren Zuständigkeitsbereich zu berück
sichtigen sind.

Die Methoden der Planung und Bilanzierung 
des Staatshaushaltes sind ' so weiterzuent
wickeln, daß

— die direkten Beziehungen der Vereinigun
gen Volkseigener Betriebe zum Staats
haushalt und die von den Vereinigungen 
Volkseigener Betriebe in eigener Verant
wortung zu planende Umverteilung von 
Gewinnen und Amortisationen getrennt 
erfaßt werden,

— die Planung der Beziehungen zu den ande
ren Betrieben, Organen und Einrichtungen 
die volle Verantwortung der Leiter der 
Betriebe, Organe und Einrichtungen für 
die eigenen zu bewirtschaftenden Haus
haltseinnahmen und -ausgaben gewähr
leistet.

Das Ministerium der Finanzen hat die be
stehende Haushaltssystematik auf der Grund
lage der gültigen volkswirtschaftlichen Grund
systematik den Erfordernissen der Planung 
und Leitung nach dem Produktionsprinzip 
anzugleichen und dabei zu vereinfachen.

8. Die Grundsätze und Methoden der Kredit
planung sind schrittweise und differenziert 
weiterzuentwickeln. Es ist zu prüfen, ob eine 
Planung der Kreditentwicklung nach Um
sätzen erfolgen kann, die nicht nur die Ana
lyse der Stichtagsbestände, sondern gleich
zeitig des Umschlags der Kreditfonds und 
der zugrunde liegenden ökonomischen Pro
zesse, insbesondere des Umschlags der Mate
rial- und Warenbestände ermöglicht.

Darüber hinaus ist zu überprüfen, wie die 
Planung der Kreditquellen verbessert werden 
kann.

9. Das Ministerium der Finanzen unterstützt die 
zentralen Staats- und Wirtschaftsorgane bei 
der Ausarbeitung spezieller Planungsnorma
tive unter Ausnutzung der Erfahrungen der 
Finanzorgane. Es nimmt zu den vorgeschlage
nen Planungsnormativen unter dem Gesichts
punkt ihrer Auswirkungen auf den Staats
haushaltsplan und Kreditplan Stellung.

III. Die Aufgaben des Ministeriums der Finanzen bei 
der Quartalsplanung

Der Minister der Finanzen hat vom Vor
sitzenden des Volkswirtschaftsrates Maßnah
men zur Einhaltung des Jahresplanes zu for
dern, wenrf die Leiter von Industrieabteilun
gen des Volkswirtschaftsrates den General
direktoren der Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe Quartalskassenpläne bestätigen, ob
wohl die Einhaltung der geplanten Jahrcs- 
zielsetzung nicht gesichert ist.

Wird die Erfüllung des Jahresplanes nicht 
gewährleistet, so hat der Minister der Finan
zen den Vorsitzenden des Ministerrates ent
sprechend zu unterrichten.

2. In dem Maße, wie die Grundsätze des neuen 
ökonomischen Systems der Planung und Lei
tung der Volkswirtschaft auch in anderen Be
reichen der Volkswirtschaft weiter verwirk
licht werden, hat das Ministerium der 
Finanzen

— die Rechte und Pflichten für die Bestäti
gung der Quartalskassenpläne der Ver
einigungen Volkseigener Betriebe und an
deren wirtschaftsleitenden Organe in die
sen Bereichen auf die zuständigen Filialen 
der Banken zu übertragen;

— darauf Einfluß zu nehmen, daß auf der 
Grundlage der Erfahrungen der Vereini
gungen Volkseigener Betriebe des Volks
wirtschaftsrates die Quartalskreditplanung 
auch auf diese Bereiche ausgedehnt wird.

3. Das Ministerium der Finanzen stellt auf der 
Grundlage der Vorschläge der Leiter der zen
tralen Staats- und Wirtschaftsorgane für jedes 
Quartal den Entwurf des Quartalsvaluta
planes der Republik auf. Es überprüft dabei, 
ob die Erfüllung der geplanten Jahresziele 
gesichert ist. Der vom Ministerium der Finan
zen so aufgestellte Entwurf des Quartals
valutaplanes ist dem Ministerrat nach Prü-

1. Zur Sicherung der Erfüllung der geplanten 
Jahresziele und der Liquidität des Haushaltes 
der Republik in den einzelnen Quartalen hat 
das Ministerium der Finanzen auf der Grund
lage der Kassenplanvorschläge der Leiter der 
zentralen Staats- und Wirtschaftsorgane sowie 
der zusammengefaßten, bestätigten Kassen
pläne der Vereinigungen Volkseigener Be
triebe jedes Quartal einen Kassenplan des 
Haushaltes der Republik aufzustellen.

Während bisher die Quartalskassenpläne des 
Haushaltes der Republik dem Ministerrat zur 
Beschlußfassung vorgelegt werden mußten, ist 
künftig der Minister der Finanzen berechtigt, 
den Leitern der zentralen Staats- und Wirt
schaftsorgane ihren Quartalskassenplan zu 
bestätigen. Er ist verpflichtet, den gesamten 
Quartalskassenplan des Haushaltes der Repu
blik dem Ministerrat mit entsprechenden 
Vorschlägen zur Bestätigung vorzulegen, 
wenn es die Sicherung der Liquidität des 
Haushaltes der Republik erfordert oder die 
Jahresziele nicht erreicht werden.


